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Deutschland

Gesetzgebung

MoMiG
Der Bundesrat hat am 19.09.2008 das
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen (MoMiG) ohne Änderungen der
am 26.07.2008 vom Bundestag beschlos-
senen Fassung gebilligt (vgl. UIS 7/2008).
Das MoMiG wird am 01.11.2008 in Kraft
treten.

Rechtsprechung

BFH-Schlussurteil zu „Lidl Belgium“
Der EuGH hatte in seinem Urteil zu Lidl
Belgium (Rs. C-414/06) – entgegen den
Schlussanträgen der Generalanwältin – in
der Nicht-Berücksichtigung von Verlusten
einer Betriebsstätte in einem anderen Mit-
gliedstaat nur dann einen Verstoß gegen
die Grundfreiheiten gesehen, wenn im
Betriebsstättenstaat alle Möglichkeiten
zur Nutzung dieser Verluste ausgeschöpft
wurden (vgl. UIS 2/2008 und 5/2008).
Solange daher noch ein Verlustvortrag
möglich war, ist eine Berücksichtigung
der Betriebsstättenverluste im Ansässig-
keitsstaat gemeinschaftsrechtlich nicht
geboten.

In dieser Rechtssache ist jetzt das Schluss-
urteil des BFH veröffentlicht worden (Az.
I R 84/04). Darin bestätigt der BFH seine
ständige Rechtsprechung zur sog. Symme-
triethese, nach der die abkommensrecht-
liche Freistellung von Betriebsstättenein-

künften sich auch auf negative Einkünfte
erstreckt. Er verteidigt diese Rechtspre-
chung gegen die abweichende Tendenz
der Gerichte in anderen Mitgliedstaaten,
namentlich Österreich und Luxemburg.
Angesichts der Antwort des EuGH auf
das Vorabentscheidungsersuchen des BFH
erkennt dieser auch keine gemeinschafts-
rechtliche Verpflichtung, diese Rechtspre-
chung zu ändern.

In der Tatsacheninstanz wurde nicht ab-
schließend geklärt, ob Lidl Belgium – wie
im EuGH-Urteil behauptet – den Verlust
im Betriebsstättenstaat mittels eines Ver-
lustvortrags im Jahr 2003 nutzen konnte.
Zur Klärung dieser Frage hat der BFH die
Sache an das FG zurückverwiesen. Dies
lässt darauf schließen, dass die endgültige
Unmöglichkeit der Verlustnutzung im Be-
triebsstättenstaat nach Ansicht des BFH
ein rückwirkendes Ereignis darstellt. Damit
würde sich die endgültige Unmöglichkeit
der Verlustnutzung nicht erst dann aus-
wirken, wenn sie bewiesen wird. Der
Nachweis führt somit offensichtlich zu
einer (rückwirkenden) phasengleichen
Berücksichtigung der Betriebsstättenver-
luste im Jahr der Verlustentstehung. Eine
Notwendigkeit, die Veranlagung im Jahr
der Verlustentstehung offen zu halten,
sollte mit dieser Ansicht des BFH aber nicht
verbunden sein.

BFH: Aufgabe der Theorie der finalen
Entnahme
Überführt ein inländisches Stammhaus
ein Wirtschaftsgut in eine ausländische
Betriebsstätte, droht grundsätzlich das
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Vielmehr soll es nach Auffassung des Ge-
richts zu einer Aufteilung der stillen Re-
serven bzw. eines etwaigen späteren Ver-
äußerungsgewinns zwischen Deutschland
und dem Betriebsstättenstaat kommen,
wobei der BFH die konkreten Maßstäbe
für eine solche Aufteilung offen lässt.

Die Entscheidung gilt für alle noch nicht
bestandskräftigen Fälle; eine zeitliche Be-
schränkung auf künftige Fälle hat der
BFH ausdrücklich abgelehnt. Offen bleibt,
ob von der Änderung nur Fälle vor dem
Inkrafttreten von § 6 Abs. 5 EStG oder
alle Fälle bis einschließlich VZ 2005 (evtl.
VZ 2006) betroffen sind.

FG München: Ernsthafte Zweifel an
der Vereinbarkeit des § 6 AStG n.F.
mit Gemeinschaftsrecht
Mit Beschluss vom 04.04.2008 (Az. 11 V
1815/07) hat das FG München einem
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung
wegen ernsthafter Zweifel an der Recht-
mäßigkeit eines Bescheids, in dem die in
einer Beteiligung ruhenden stillen Reser-
ven auf Grundlage des § 6 AStG der sog.
Wegzugsbesteuerung unterworfen wur-
den, stattgegeben.

Im Ausgangssachverhalt war ein unbe-
schränkt Steuerpflichtiger, der zu 50% an
einer deutschen GmbH beteiligt war, Ende
2004 nach Portugal verzogen. Im Jahre
2005 veräußerte er die Beteiligung. Das
FA wandte bei der Veranlagung für das
Jahr 2004 § 6 AStG an und stundete die
auf den fiktiven Veräußerungsgewinn an-
fallende Steuer. Dies entspricht der seit
Inkrafttreten des SEStEG geltenden Rechts-
lage, wonach für noch offene Veranla-
gungen von Veranlagungszeiträumen vor
2007 der Grundtatbestand des § 6 AStG
in der Fassung vor der Änderung durch
das SEStEG anzuwenden ist. Im Falle des
Wegzugs in einen EU- bzw. EWR-Mit-
gliedstaat (Ausnahme: Liechtenstein) wird
die Steuer gestundet, bis die stillen Reser-
ven im Zuzugsstaat tatsächlich realisiert
werden bzw. ein weiterer Umzug in einen
Drittstaat stattfindet. Der Gesetzgeber
hat die Stundungsmöglichkeit eingeführt,

um die deutsche Wegzugsbesteuerung
an die Vorgaben des EuGH aus den Urtei-
len „de Lasteyrie du Saillant“ und „N“ an-
zupassen.

Das FG München sieht durch die rückwir-
kende Einführung der Stundungsmöglich-
keit die EG-rechtlichen Bedenken betref-
fend die Wegzugsbesteuerung nicht aus-
geräumt. Als nicht EG-rechtskonform sieht
das Gericht den Umstand an, dass der
Zuzugsstaat Portugal aufgrund des DBA
mit Deutschland nicht verpflichtet ist, bei
der Besteuerung des Veräußerungsge-
winns auf den Wert der Beteiligung zum
Zuzugszeitpunkt abzustellen. Die stillen
Reserven, die bis zum Zeitpunkt des Weg-
zugs entstanden waren, könnten somit
sowohl in Deutschland als auch in Portu-
gal besteuert werden. Auch die Möglich-
keit, durch ein Verständigungsverfahren
die Doppelbesteuerung nachträglich zu
vermeiden, beseitige die EG-Rechtswid-
rigkeit der Regelung nicht.

Erweisen sich die Bedenken des Finanz-
gerichts München als begründet, so würde
die Anwendung der Wegzugsbesteue-
rung in der gegenwärtigen Form nicht
nur im Verhältnis zu Portugal, sondern
auch im Verhältnis zu allen anderen EU-
bzw. EWR-Mitgliedstaaten (Ausnahme:
Liechtenstein) gegen EG-Recht verstoßen,
wenn das anwendbare DBA keine Ver-
pflichtung zur Wertaufholung im Zuzugs-
fall vorsieht. Die EG-Rechtswidrigkeit
könnte aber möglicherweise zu verneinen
sein, wenn das nationale Steuerrecht des
Zuzugsstaats eine Wertaufholung ent-
sprechend § 17 Abs. 2 S. 3 EStG enthält.
Unklar ist darüber hinaus, ob nicht Portu-
gal seinerseits gegen Gemeinschaftsrecht
verstößt, wenn es keine Wertaufholung
anlässlich des Zuzugs gewährt und der
Steuerpflichtige daher gegen die portu-
giesische Veräußerungsgewinnbesteue-
rung vorgehen müsste.

Gegen den Beschluss des FG München
hat das Finanzamt Beschwerde zum BFH
eingelegt (Az. beim BFH: I B 92/08).

deutsche Besteuerungsrecht an den stil-
len Reserven dieses Wirtschaftsgutes ver-
loren zu gehen. Denn im Regelfall unter-
liegt das Ergebnis der ausländischen Be-
triebsstätte – einschließlich eines etwaigen
Gewinns aus der Veräußerung der dorthin
überführten Wirtschaftsgüter – lediglich
der Besteuerung im Betriebsstättenstaat
und ist von der Besteuerung in Deutsch-
land freigestellt (ggf. unter Progressions-
vorbehalt).

Mangels einer gesetzlichen Regelung hatte
der BFH seit 1969 in diesen Fällen die sog.
„Theorie der finalen Entnahme“ vertre-
ten. Danach waren Wirtschaftsgüter, die
in eine ausländische Betriebsstätte über-
führt wurden, als zum Teilwert entnom-
men anzusehen, sofern das Besteuerungs-
recht für diese Betriebsstätte aufgrund
eines Doppelbesteuerungsabkommens
(DBA) dem Belegenheitsstaat zugewie-
sen ist.

Eine erste, allerdings wenig geglückte Re-
gelung zur Sicherung des Besteuerungs-
rechts trifft der Gesetzgeber mit Wirkung
ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 1999
in § 6 Abs. 5 S. 1 EStG. Eine klare Rechts-
grundlage für die sog. „Steuerentstri-
ckung“ findet sich erst ab dem VZ 2006
in § 4 Abs. 1 S. 3 EStG; danach steht der
Ausschluss oder die Beschränkung des
deutschen Besteuerungsrechts einer Ent-
nahme gleich. Beide Gesetzesänderungen
beruhten ausweislich der jeweiligen Ge-
setzesbegründung auf der finalen Ent-
nahmetheorie.

Nun hat der BFH in seinem Urteil vom
17.07.2008 (Az. I R 77/06) diese Theorie
der finalen Entnahme für einen Streifall
aus dem Jahr 1995 ausdrücklich aufgege-
ben, da sie im Gesetz keine hinreichende
Grundlage findet und auf einer unzutref-
fenden Beurteilung der Abgrenzung zwi-
schen den inländischen und den auslän-
dischen Einkünften sowie der Wirkung
der abkommensrechtlichen Freistellung
beruht.
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aber nur dann stichhaltig sein, wenn im
konkreten Einzelfall die Situation der einer
Inlandsbeteiligung, bei der eine Organ-
schaft begründet wurde, vergleichbar ist.

Beteiligungen an liechtensteinischen Ge-
sellschaften sollen, obwohl Liechtenstein
EWR-Mitglied ist, von dem BMF-Schrei-
ben wegen der fehlenden Amtshilfe nicht
profitieren. Zudem sollen die Regelungen
des BMF-Schreibens vom 30.09.2008 auf
Beteiligungen an Gesellschaften in Dritt-
staaten ausdrücklich keine Anwendung
finden.

BMF-Schreiben zum DBA Schweiz:
Besteuerung von Vorstandsgehältern
Das zwischen Deutschland und der Schweiz
geschlossene Doppelbesteuerungsabkom-
men sieht in Art. 15 Abs. 4 vor, dass Ge-
hälter von Vorstandsmitgliedern, Direkto-
ren, Geschäftsführern oder Prokuristen
einer in der Schweiz ansässigen Kapital-
gesellschaft selbst dann nicht in Deutsch-
land, sondern in der Schweiz zu versteu-
ern sind, wenn diese leitend tätigen Per-
sonen in Deutschland ansässig sind. Einzige
Voraussetzungen für eine Versteuerung
der in Art. 15 Abs. 4 DBA genannten Ge-
hälter in der Schweiz ist, dass die leitende
Tätigkeit zumindest teilweise in der Schweiz
ausgeübt wird und dort tatsächlich eine
Besteuerung erfolgt. Im Falle anderer Ein-
künfte eines in Deutschland Ansässigen
würde das Besteuerungsrecht auf Einkünfte
aus unselbständiger Arbeit erst dann auf
die Schweiz übergehen, wenn sich der
Empfänger des Gehalts dort länger als
183 Tage im Kalenderjahr aufhält.

In der bisherigen Verständigungsvereinba-
rung vom 07.07.1997 einigten sich die
zuständigen Behörden beider Länder da-
rauf, dass unter die Regelung des Art. 15
Abs. 4 DBA auch stellvertretende Direkto-
ren oder Vizedirektoren und Generaldi-
rektoren fallen. Gleiches sollte auch für
Personen gelten, die nicht im Handelsre-
gister eingetragen sind, sofern sie entwe-
der Prokura oder weitergehende Vertre-
tungsbefugnisse – z.B. eine Zeichnungs-
berechtigung – haben und eine entspre-

chende Bestätigung des Arbeitgebers vor-
legen.

Durch eine neue Verständigungsvereinba-
rung vom 30.09.2008 einigten sich die
Behörden nun darauf, die Regelung des
Art. 15 Abs. 4 DBA nur noch dann anzu-
wenden, wenn die zuvor genannten Funk-
tionen im Handelsregister eingetragen
sind. Sollen die auf Grundlage dieser Re-
gelung bislang in der Schweiz versteuer-
ten Einkünfte weiterhin dem deutschen
Besteuerungsrecht entzogen bleiben, so
ist darauf zu achten, dass eine entspre-
chende Eintragung in das Handelsregister
gegebenenfalls nachgeholt wird. Für die
„weitergehenden Vertretungsbefugnisse“
fehlt jedoch eine Eintragungsfähigkeit, so
dass hier ggf. die Einräumung einer Pro-
kura in Erwägung zu ziehen ist.

EG-Recht

EuGH-Urteil v. 02.10.2008 zur Bewer-
tung von Anteilen an ausländischen
Gesellschaften
Mit seinem Urteil in der Rechtssache „Hein-
rich Bauer“ hat der EuGH eine unterschied-
liche Bewertung von ausländischem Ver-
mögen im Vergleich zu inländischem Ver-
mögen erwartungsgemäß als Verstoß
gegen die Grundfreiheiten angesehen. Im
Urteilssachverhalt unterlag eine Beteili-
gung an einer ausländischen Personenge-
sellschaft mit ihrem gemeinen Wert der
Vermögensteuer auf Ebene einer deut-
schen Kapitalgesellschaft. Demgegenüber
wären Beteiligungen an inländischen Per-
sonengesellschaften nur mit ihrem Steu-
erbilanzwert angesetzt worden.

Der EuGH kommt in seinem Urteil zu dem
Ergebnis, dass diese Ungleichbehandlung
einen Verstoß gegen die Niederlassungs-
freiheit darstellt, da keine Rechtfertigung
der hieraus resultierenden Steuermehrbe-
lastung ausländischen Vermögens zu er-
kennen war. Nachdem im Streitjahr 1988
die Kapitalverkehrsfreiheit noch nicht un-
mittelbar anwendbar war, musste der
EuGH nur die Niederlassungsfreiheit prü-
fen. Die detaillierten Überlegungen der

Finanzverwaltung

BMF-Schreiben zur Behandlung von
Beteiligungsaufwand in EU- bzw. EWR-
Sachverhalten
Mit Schreiben vom 30.09.2008 hat das
BMF zur Behandlung von Aufwendungen,
die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit einer Beteiligung an EU-
bzw. EWR-Gesellschaften stehen, Stellung
genommen.

Demnach soll für die Veranlagungszeit-
räume 1993–1998 der in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammenhang mit Be-
teiligungen an Gesellschaften mit Sitz und
Geschäftsleitung im EU-/EWR-Raum ste-
hende Aufwand voll abziehbar sein.

Für die Veranlagungszeiträume 1999 bis
2000/2001 (Abschaffung des Vollanrech-
nungsverfahrens) sollen tatsächlich ange-
fallene Beteiligungskosten in EU-/EWR-
Sachverhalten voll abzugsfähig bleiben,
die Fiktion nichtabzugsfähiger Betriebs-
ausgaben i.H.v. 5% der Beteiligungserträge
(§ 8b Abs. 7 bzw. 5 KStG) soll nicht an-
wendbar sein.

Für die Veranlagungszeiträume 2001/2002
bis 2003 werden in Fällen, in denen die
Betriebsausgaben 5% der Beteiligungser-
träge unterschreiten, lediglich die tatsäch-
lichen Betriebsausgaben abziehbar sein.
Die Fiktion des § 8b Abs. 5 KStG, wonach
5% der Beteiligungserträge als nichtab-
ziehbare Beteiligungskosten gelten, soll
dann keine Anwendung finden. Über-
schreiten die Beteiligungskosten hinge-
gen die 5%-Grenze, wird es bei der bis-
herigen Rechtslage bleiben; insoweit liegt
keine Schlechterstellung vor.

Für Veranlagungszeiträume ab 2004 soll
es bei der bisherigen Rechtslage bleiben.
In der Literatur wird jedoch verschiedent-
lich vertreten, dass auch hier faktisch eine
Schlechterstellung des Auslandssachver-
haltes vorliege, da im Inlandsfall die Aus-
wirkungen des § 8b Abs. 5 KStG durch
Begründung einer Organschaft vermieden
werden können. Dieses Argument sollte
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Luxemburg: Quellensteuerbefreiung
auf Dividenden und Senkung Körper-
schaftsteuersatz
Die luxemburgische Regierung legte dem
Parlament am 01.10.2008 einen Geset-
zesentwurf zur Abstimmung vor, nach
welchem Dividenden an Empfänger in
Ländern, mit denen ein Doppelbesteue-
rungsabkommen besteht, von der Quel-
lensteuer befreit werden sollen. Voraus-
setzung ist, dass die Dividenden dort einer
vergleichbaren Steuer unterliegen.

Darüber hinaus soll der Körperschaftsteu-
ersatz ab dem 01.01.2009 auf 21% und
somit die Effektivsteuerbelastung aus Kör-
perschaftsteuer und Gewerbesteuer auf
28,59% reduziert werden.

Es ist damit zu rechnen, dass der Geset-
zesentwurf in dieser Fassung demnächst
angenommen wird.

Mexiko: Neues DBA mit Deutschland
Mexiko und Deutschland unterzeichneten
am 09.07.2008 ein neues Doppelbesteu-
erungsabkommen.

In der Neufassung bleiben die Quellen-
steuersätze für Dividenden (5% bei einer
Beteiligung von mehr als 10%, ansonsten
15%) und Lizenzgebühren (10%) unver-
ändert. Zinsen unterliegen hingegen künf-
tig einer Quellenbesteuerung von 10%
statt bislang 15%; für Zinsen aus Bank-
darlehen beträgt der neue Steuersatz 5%
statt 10%. Gewinne aus der Veräußerung
von Aktien und Beteiligungen werden
nach wie vor in dem Staat besteuert, in
dem der Veräußerer ansässig ist. Gewinne
aus der Veräußerung von Anteilen an Ge-
sellschaften, deren Aktivvermögen sich zu
mehr als der Hälfte aus unbeweglichem
Vermögen zusammensetzt, sollen künftig
jedoch im Belegenheitsstaat besteuert
werden.

Die 2008 in Mexiko eingeführte pauschale
Unternehmenssteuer (IETU), welche die
bis dahin bestehende Aktivensteuer (im-
puesto al activo) abgelöst hat, gilt nun

ausdrücklich als Steuer im Sinne des DBA,
und fällt somit in dessen Regelungsbereich.

Im Falle einer Doppelansässigkeit von Ge-
sellschaften soll das Besteuerungsrecht
nicht mehr dem Staat zukommen, im
welchem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsführung befindet. Zukünftig
entscheiden nun die zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten in gegenseitigem
Einvernehmen. Die doppelt ansässige Ge-
sellschaft soll ohne Vorliegen eines solchen
Übereinkommens beider Staaten nicht zur
Inanspruchnahme der Vergünstigungen
des DBA berechtigt sein.

Ebenfalls neu ist, dass reine Aufsichts-
maßnahmen von Bauausführungen oder
Montagen zukünftig nicht mehr zum Vor-
liegen einer Betriebsstätte führen.

Das Abkommen wird am 1. Januar des
Jahres, das dem Jahr folgt, in dem das Ab-
kommen ratifiziert wurde, wirksam. Da
noch 2008 mit der Ratifizierung zu rech-
nen ist, wird dieses Abkommen das bisher
geltende Abkommen von 1993 voraus-
sichtlich ab dem 01.01.2009 ersetzen.

Slowenien: Befreiung von der Quel-
lensteuer auf Dividenden und Zinsen
Durch Veröffentlichung des Gesetzes am
06.06.2008 änderte Slowenien mit Wir-
kung zum 07.06.2008 das Körperschaft-
steuergesetz hinsichtlich der Erhebung
der Quellensteuer.

Infolge der Neuregelung sind nun alle von
Banken gezahlten Zinsen von dem Quel-
lensteuerabzug befreit, sofern der Zins-
empfänger nicht in einem durch das Bun-
desfinanzministerium Sloweniens als nied-
rig besteuernd qualifiziertem Land ansässig
ist.

Dividenden, die an Empfänger in anderen
Mitgliedsstaaten oder EWR-Ländern ge-
zahlt werden, sollen künftig ebenso von
der Quellensteuer ausgenommen werden,
wenn diese im Ansässigkeitsstaat des Emp-
fängers nicht angerechnet werden kann.
Bereits gezahlte Quellensteuer kann bei

Generalanwältin, ob sich Kommanditisten
einer spanischen KG auf die Niederlas-
sungsfreiheit berufen können, hat der
EuGH nicht aufgegriffen. Stattdessen hat
er unter Verweis auf seine bisherige Recht-
sprechung die Prüfung des sachlichen
Anwendungsbereichs der Niederlassungs-
freiheit dem nationalen Gericht übertra-
gen. Seit der unmittelbaren Anwendbar-
keit der Kapitalverkehrsfreiheit hat diese
Frage in innergemeinschaftlichen Sach-
verhalten allerdings kaum noch eine Be-
deutung. Im Drittstaatenfall hingegen ist
die Verdrängung der Kapitalverkehrsfrei-
heit durch die (dann nicht anwendbare)
Niederlassungsfreiheit im Interesse der
Finanzverwaltung – die genaue Abgren-
zung der beiden Grundfreiheiten bleibt
aber weiterhin unklar.

Nach Abschaffung der Vermögensteuer
in Deutschland liegt die Bedeutung dieses
Urteils primär in seinen Folgen für die
deutsche Erbschaftsteuer. Wie bereits aus
den Urteilen C-464/05 (Geurts und Vog-
ten) sowie C-256/06 (Jäger) (dazu UIS
2/2008) zu erkennen war, ist eine höhere
Bewertung ausländischen Vermögens hier
ebenso unzulässig wie die Beschränkung
von Begünstigungen auf inländisches Ver-
mögen. Soweit daher bislang die Bewer-
tung für Zwecke der Erbschaftsteuer un-
terschiedlich ist oder Begünstigungen nur
für inländisches Betriebsvermögen gewährt
werden, liegt ein Verstoß gegen die Grund-
freiheiten vor. Die Gleichbehandlung in-
und ausländischen Vermögens in einer
Erbschaftsteuerreform ist daher europa-
rechtlich ohne Alternative.

Entwicklungen im Ausland

Griechenland: Gesetzesänderungen
angenommen
Der Gesetzesentwurf der griechischen Re-
gierung über die Änderung zahlreicher
steuerlicher Regelungen (vgl. UIS 9/2008)
wurde angenommen und am 25.09.2008
im einschlägigen Amtsblatt bekanntge-
macht. Die Neuregelungen der Quellen-
steuer und Dividendenbesteuerung greifen
damit ab dem 01.01.2009.
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Vorliegen der Bedingungen auf Antrag
erstattet werden.

Explizit von der Quellenbesteuerung aus-
genommen sind ebenso Dividenden und
Zinsen, die an in anderen Mitgliedstaaten
oder EWR-Ländern ansässige Pensions-
fonds gezahlt werden. Eine Quellensteuer
wird auch hier nicht mehr erhoben, wenn
die Quellensteuer in diesem anderen Staat
nicht angerechnet werden kann. Hiervon
ist regelmäßig dann auszugehen, wenn
der Fonds im Ansässigkeitsstaat von der
Besteuerung des Einkommens befreit ist.

Die obigen Neuregelungen sollen jedoch
nur dann anwendbar sein, wenn der Emp-
fänger der Zinsen oder Dividenden in ei-
nem Staat ansässig ist, der sich gegen-
über Slowenien zu einem Informations-
austausch verpflichtet hat.

Südafrika: DBA mit Südafrika erneuert
Am 09.09.2008 wurde in Berlin eine neue
Fassung des DBA zwischen Südafrika und
Deutschland unterzeichnet. Die Neufas-
sung orientiert sich am OECD-Musterab-
kommen und ersetzt das erste Abkommen
vom 25.01.1973. Mit der notwendigen
Ratifizierung wird Mitte 2009 gerechnet.
Laut Vertrag kann das DBA damit ab Ja-
nuar 2010 zur Anwendung kommen. In-
haltlich erwähnenswert ist insbesondere
die Absenkung des Quellensteuersatzes
bei Dividenden aus zwischengesellschaft-
lichen Beteiligungen von bisher 7,5% auf
5%, sowie der Verzicht auf eine Quellen-
besteuerung bei Zinserträgen.


